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Ziele und Inhalte des Webinars

Am Ende des Webinars wissen Sie:

• Wie sich Geflüchtete kostenlos über uni-assist bewerben können 
• Welche Voraussetzungen Studieninteressierte mit Fluchthintergrund 

dafür erfüllen müssen
• Welche weiteren Besonderheiten es im kostenfreien Prüfverfahren gibt
• Wo Sie weiterführende Infomaterialien und Antworten erhalten
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Sie können laufend Fragen stellen, unsere Moderator/-innen 
werden diese für die Q&A Session am Ende aufbereiten. 



Einführung
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Arbeits- und Servicestelle für internationale 
Studienbewerbungen – uni-assist e.V.

• Non-Profit-Organisation
• Begutachtung ausländischer Schul- und 

Hochschulzeugnisse
• Feststellung der Äquivalenz zum deutschen 

Bildungssystem
• Bearbeitung von jährlich rund 300.000 

Studienbewerbungen aus über 180 Staaten 
und Regionen

• 186 Mitgliedshochschulen in Deutschland
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1. Einführung



1. Einführung

Seit März 2016: Das kostenfreie Prüfverfahren für Geflüchtete

24. Mai 2018 Info-Webinar: Das kostenfreie uni-assist Prüfverfahren für Geflüchtete

• BMBF im November 2015:
„Flüchtlingen den Zugang zum Studium ermöglichen, 
Kompetenzen und Qualifikationen erkennen“

• Die Studienbewerbung für Geflüchtete in Deutschland 
über uni-assist wird kostenlos

• Seit 2016: rund 16.000 Bewerber/-innen im kostenfreien 
Prüfverfahren
2016: 3.000
2017: 9.800
2018: 3.400 (Stand 15. Mai 2018)



In *6 Schritten kostenlos 
über uni-assist bewerben
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2. In *6 Schritten über uni-assist bewerben

*Die Kostenbefreiung beantragen
• Voraussetzungen prüfen
• Antrag auf Kostenbefreiung online stellen

Bewerbung einreichen
1. Vorab informieren
2. Bewerbung planen
3. Dokumente sammeln
4. Online bewerben
5. Kosten zahlen ab 4. Hochschule
6. Absenden & verfolgen
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Die Kostenbefreiung beantragen

Erste Voraussetzung prüfen

Aufenthaltstitel
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Liste der akzeptierten 
Aufenthaltstitel
auf der Website nachlesbar

24. Mai 2018



Die Kostenbefreiung beantragen

Zweite Voraussetzung prüfen

Vorlage für die Hochschulbescheinigung 
auf der Website zum Download verfügbar
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Hochschul-Bescheinigung

ODER

TestAS-Zertifikat

ODER

24. Mai 2018

Feststellungsprüfung
(FSP)



Die Kostenbefreiung beantragen
Kostenbefreiung online beantragen
uni-assist.de/portal-kostenbefreiung

• an bis zu 3 Hochschulen pro Semester kostenlos 
bewerben

• unbegrenzte Zahl an Studienwünschen an diesen 
3 Hochschulen

• Gültigkeit bis Ende 2019
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Nur online
Schnell & einfach: 
Mit jedem Smartphone möglich
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Bewerbung einreichen
Kostenlos bewerben in *6 Schritten
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1. Vorab informieren

2. Bewerbung planen

3. Dokumente sammeln

4. Online bewerben

5. Kosten zahlen ab 4. Hochschule

6. Absenden & verfolgen

*Antrag auf Kostenbefreiung bewilligt

24. Mai 2018



Bewerbung einreichen

1. Vorab informieren

Wunsch-Hochschule informiert über:
• Studienangebot

• Sonderstudienprogramme
• Erforderliche Dokumente
• Fristen für Bewerbung
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Liste aller Sonderstudienprogramme
 Unter Geflüchtete/Verfahren 

auf Website



Bewerbung einreichen
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Checklisten und Infokarten nutzen
 Unter Tools und Downloads  auf Website

2. Bewerbung planen

• Infos zu den Verfahren: 
reguläre Bewerbung vs. VPD

• Bearbeitungszeiten: 
aktuelle Hinweise auf Website
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Bewerbung einreichen
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3. Dokumente sammeln

• Erforderliche Dokumente
• Beglaubigungen & Übersetzungen
• Digitale Kopien

24. Mai 2018

Hinweise zu Beglaubigungen:
 Unter Dokumente sammeln auf Website



Bewerbung einreichen
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3. Dokumente sammeln
Länderhinweise beachten
Beispiel Iran

24. Mai 2018

Länder-Hinweise beachten
(z.B. für Iran, Pakistan)
 Unter Tools auf Website



Bewerbung einreichen

3. Dokumente sammeln

Fluchtbedingt keine Zeugnisse?
• KMK-Beschluss

Selbstauskunftsbogen
• Auf DE & EN
• Allgemein & für Iran
• Ausfüllhilfen auf DE/ EN/ ARA/ FAR
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Selbstauskunftsbogen
 zum Download für Mitgliedshochschulen 
im uni-assist Hochschul-Portal verfügbar
(Mitteilung vom 22. Nov 2017)
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Bewerbung einreichen
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4. Online bewerben

• Account im Online-Portal aktivieren
• Antrag erstellen  ggf. Sonderstudienprogramme auswählen

• Dokumente hochladen
• Online-Anträge elektronisch senden
• Anträge ausdrucken und unterschreiben
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Bewerbung einreichen

5. Kosten zahlen

ab 4. Hochschule
• je Studienwunsch: 30,00 EUR

• Nachträglich bewilligte 
Kostenbefreiung möglich
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Bewerbung einreichen

6. Abschicken & verfolgen

• Bewerbung schicken
• Bearbeitungsstatus und Prüfergebnis
• Dokumente nachreichen
• Über Zulassung entscheidet/informiert 

Hochschule
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6. Abschicken & verfolgen

HZB-Bescheinigung

• Erstellung nur auf Anfrage (via Kontaktformular)
• Dokumentation des Prüfergebnisses 

zur Vorlage bei
• Nicht-Mitgliedshochschulen
• Mitgliedshochschulen
• Job-Centern
• weiteren Behörden und Institutionen

Bewerbung einreichen
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https://www.uni-assist.de/kontakt/


Weiterführende Informationen
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3. Weiterführende Informationen

Website 
www.uni-assist.de
Geflüchteten-Sektion
• FAQ für Geflüchtete
• Links & Downloads
• Infos für Institutionen
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3. Weiterführende Informationen

Magazin „Flucht und Studium“

• Anmeldung via FS@uni-assist.de
• Aktuelles aus dem Projekt
• 2 X jährlich digital und als 

Printausgabe
• Auf uni-assist Website einsehbar
• Nächste Ausgabe Ende Mai 2018
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3. Weiterführende Informationen

Neue Info-Karten ab Mitte Juni
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Zum Download auf der Website und
als Printprodukt bestellbar via FS@uni-assist.de

24. Mai 2018



Kontakt

Bewerber/-innen wenden sich an:
Service-Telefon 
Montag bis Freitag | 9:00 Uhr bis 15:00 Uhr (MEZ)
Telefon: +49 30 201 646 001
oder schriftlich über das Kontaktformular

Bei Fragen von Hochschulen zu den Semester-Verfahren:
hochschulservice@uni-assist.de

Bei Fragen von Hochschulen und anderen Einrichtungen 
zum kostenfreien Prüfverfahren:
fs@uni-assist.de
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https://www.uni-assist.de/kontakt/


Q&A Session
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4. Q&A Session – Die Kostenbefreiung

Q: Wie lange ist die Kostenbefreiung gültig?
A: Die Kostenbefreiung wird einmalig bewilligt und ist bis Ende 2019 gültig. 
Damit ist pro Semester eine Bewerbung an bis zu 3 Hochschulen kostenlos 
möglich.

Q: Wie schnell wird der Antrag auf Kostenbefreiung bewilligt?
A: In der Regel wird der Antrag innerhalb weniger Werktage bearbeitet. In den 
Hochzeiten (insbesondere Dezember und Januar bzw. Mai-Juli) kann es etwas 
länger dauern.

Q: Wie funktioniert die rückwirkende Kostenbefreiung?
A: Der Antrag auf Kostenbefreiung wird auch hier immer online über das 
Portal für Kostenbefreiung gestellt. Bei einer Bewilligung gleichen wir ab, ob 
bereits eine Bewerbung vorliegt. Ist das der Fall, kontaktieren wir die 
Bewerber/-innen und erfragen die Kontodaten. Dann überweisen wir das 
Bewerbungsentgelt für das aktuelle und vergangene Bewerbungsverfahren 
zurück.
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Ausführliches FAQ unter:
uni-assist.de/faq
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4. Q&A Session – Die Kostenbefreiung

Q: Können fehlende Dokumente im Antrag auf Kostenbefreiung 
nachgereicht werden?
A: Ja, das geht jederzeit. Wenn der Antrag nicht bewilligt wurde, dann 
bearbeiten wir ihn erneut, sobald neue Dokumente oder ein neuer Antrag 
eingehen.

Q: Wie oft kann man sich nach der Kostenbefreiung über uni-assist 
bewerben?
A: Die Kostenbefreiung gilt für Bewerbungen an 3 Hochschulen pro Semester. 
Sind alle Bewerbungen erfolglos, oder möchten sich Bewerber/-innen nach 
einem Vorbereitungskurs nun auf ein reguläres Studium bewerben, ist das in 
einem neuen Semester erneut an 3 Hochschulen kostenlos möglich.
Für Bewerbungen ab der 4. Hochschule zahlen Bewerber/-innen 30€ pro 
Studienwunsch. Wir beginnen mit der Bearbeitung der nicht kostenlosen 
Bewerbungen erst, wenn die Bearbeitungskosten für diese Studienwünsche 
bezahlt worden sind. Auf unserer Website unter "Bewerben" und "Kosten 
zahlen" finden Sie die Details für die Zahlung der Kosten.
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Ausführliches FAQ unter:
uni-assist.de/faq
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4. Q&A Session – Die Kostenbefreiung

Q: Können auch Personen, die im Rahmen des Familiennachzugs nach 
Deutschland gekommen sind, am kostenfreien Prüfverfahren teilnehmen?
A: Maßgeblich ist die mit dem Mittelgeber abgestimmte Liste der 
Aufenthaltstitel, die zur Teilnahme am kostenfreien Prüfverfahren 
berechtigen. Abrufbar ist die Liste hier: www.uni-
assist.de/tools/glossar/erklaerung/details/aufenthaltstitel

Q: Können Studieninteressierte, deren Wunschhochschule kein Mitglied bei 
uni-assist ist, am kostenfreien Prüfverfahren teilnehmen?
A: Das ist nicht möglich, denn uni-assist kann Studienbewerbungen nur für 
Mitgliedshochschulen prüfen.
Wenn Nicht-Mitgliedshochschulen interessiert sind, ausschließlich 
Bewerbungen von Geflüchteten über uni-assist abzuwickeln, dann ist das 
aber möglich. Dafür bietet sich das Format der Sonderstudienprogramme an. 
Voraussetzung dafür ist, dass die jeweilige Hochschule Mitglied bei uni-assist 
wird - das ist kostenlos und unkompliziert. Alternativ ist auch ein 
Kooperationsvertrag denkbar. Wenden Sie sich bei Interesse an: 
hochschulservice@uni-assist.de
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Ausführliches FAQ unter:
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4. Q&A Session – Die Hochschul-Bescheinigung

Q: Wie sollte ein Beratungsgespräch, auf Grundlage dessen die Hochschul-
Bescheinigung erstellt wird, im Idealfall aussehen?
A: Über Form und Inhalt des Beratungsgesprächs, das der Hochschul-
Bescheinigung zugrunde liegt, entscheiden die Hochschulen selbst.

Q: Muss beim Beratungsgespräch für die Hochschul-Bescheinigung die 
Studierfähigkeit der Studieninteressierten beurteilt werden?
A: Nein. Die Hochschul-Bescheinigung beurteilt nicht die Studierfähigkeit, 
sondern bestätigt z. B. die Teilnahme an einer Studienberatung und spricht 
eine Empfehlung für die Teilnahme am kostenfreien Prüfverfahren aus. Eine 
Vorlage für die Hochschul-Bescheinigung finden Sie auf unserer Website: 
www.uni-assist.de/gefluechtete/infos-fuer-institutionen/informationsmaterial
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Ausführliches FAQ unter:
uni-assist.de/faq
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4. Q&A Session – Die Hochschul-Bescheinigung

Q: Muss die Hochschul-Bescheinigung von der Wunschhochschule der 
Studieninteressierten erstellt werden?
A: Nein, das ist nicht nötig. Die Hochschul-Bescheinigung kann von einer 
beliebigen Hochschule ausgestellt werden. Nicht-Mitgliedshochschulen 
können sich an fs@uni-assist.de wenden, wenn sie Hochschul-
Bescheinigungen ausstellen möchten.

Q: Können auch Beratungsstellen oder Institutionen mit dem Schwerpunkt 
der Studienberatung eine Hochschul-Bescheinigung ausstellen?
A: Nein, das geht nicht. In Absprache mit dem Mittelgeber kann die 
Bescheinigung nur von Hochschulen ausgestellt werden.
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Ausführliches FAQ unter:
uni-assist.de/faq
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4. Q&A Session – Die Studienbewerbung

Q: Können fehlende Dokumente bei der Studienbewerbung nachgereicht 
werden?
A: Ja. Bewerber/-innen können Dokumente jederzeit vor dem Ende der 
Bewerbungsfrist nachreichen. Wenn wir die Bewerbung bereits an die 
Hochschule weitergeleitet haben, dann entscheidet i.d.R. die Zulassungsstelle 
der Hochschule, wohin die Dokumente geschickt werden müssen.

Q: Wie bewertet uni-assist Abschlüsse, zu denen keine weiterführenden 
Informationen in der anabin-Datenbank (anabin.kmk.org) hinterlegt sind 
oder auf Einzelfallprüfungen verwiesen wird?
A: Neben den Informationen, die in der anabin-Datenbank veröffentlicht sind, 
verfügt uni-assist über einen breiten Wissensschatz zur Einordnung und 
Bewertung ausländischer Schul- und Hochschulabschlüsse. Dabei stehen wir 
im engen Kontakt mit der Zentralstelle für Ausländisches Bildungswesen 
(ZAB), um ggf. Einzelfälle zu klären. Einzelfallprüfungen, auf die in der 
anabin-Datenbank bei einigen Zeugnissen verwiesen wird, führt uni-assist 
jedoch nicht durch. Diese Prüfungen liegen im Aufgabenbereich der 
Hochschulen.
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Ausführliches FAQ unter:
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4. Q&A Session – Die Studienbewerbung

Q: Können Sonderregelungen - z. B. für den Fall Syrien - bei der 
Bearbeitung der Studienbewerbung mit überprüft werden, oder müssen 
sich Hochschulen dazu direkt an die Zentralstelle für Ausländisches 
Bildungswesen (ZAB) wenden?
A: Nicht selten sind Fälle, die an einzelnen Hochschulen als Einzelfälle 
auftauchen, bei uni-assist bereits bekannte Konstellationen - etwa wenn eine 
Hochschulzugangsberechtigung (HZB) nicht über das Schulzeugnis, sondern 
über erlangte Credits eines begonnenen Studiums nachgewiesen wird, das 
aus Fluchtgründen nicht beendet werden konnte. Für viele dieser Fälle hat 
uni-assist bereits in Absprache mit der ZAB Wege zur Bewertung der HZB 
gefunden. Sonderfälle, für die auch uni-assist noch keine Regelungen hat, 
werden von uns selbst bei der ZAB angefragt und sind Teil der regulären 
Zeugnisbegutachtung.

Q: Was ist ein Studienwunsch?
A: Ein Studienwunsch kann z. B. eine Bewerbung für einen Bachelor- oder 
Master-Studiengang sein, aber auch eine Bewerbung für ein Studienkolleg 
oder ein Sonderstudienprogramm für Geflüchtete.
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4. Q&A Session – Die Studienbewerbung

Q: Was genau sind die Sonderstudienprogramme?
A: Hochschulen nutzen verstärkt die Möglichkeit, Geflüchteten vor der 
Aufnahme des regulären Studiums über gezielte propädeutische Maßnahmen 
den Weg in die Hochschule zu erleichtern. Für diese Programme wünschen 
sich Hochschulen ebenfalls eine frühzeitige Feststellung der 
Hochschulzugangsberechtigung, damit der Übergang ins Fachstudium 
reibungslos geschehen kann. Zu diesem Zweck bietet uni-assist den 
Hochschulen die Möglichkeit, neben den regulären Studiengängen mit festen 
Fristen und Zugangsvoraussetzungen sogenannte Sonderstudienprogramme 
für eine frühzeitige HZB-Prüfung einzurichten. Hinter diesen 
Sonderstudienprogrammen können sich z. B. Deutschkurse oder 
Propädeutika für die Zielgruppe verbergen.

Q: Gibt es eine Übersicht der Sonderstudienprogramme?
A: Studieninteressierte finden eine Übersicht der Sonderstudienprogramme 
auf der uni-assist Website: www.uni-assist.de/gefluechtete/verfahren
Die Bewerbung für Sonderstudienprogramme reichen Bewerber/-innen wie 
bei anderen Studienwünschen auch im Online-Portal ein.
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4. Q&A Session – Die Studienbewerbung

Q: Wie erfolgreich sind Studienbewerbungen von Bewerber/-innen im 
kostenfreien Prüfverfahren für Geflüchtete?
A: Wir können keine Aussage machen - weder im kostenfreien, noch im 
Regelverfahren - zum Erfolg der eigentlichen Studienbewerbung, denn die 
Entscheidung über die Zulassung obliegt den Hochschulen. uni-assist kann 
jedoch Auskunft geben über die Weiterleitungsquote, die aussagt, wie viele 
Bewerbungen von uni-assist an die Hochschulen weiter geleitet werden, weil 
sie die Bewerbungsvoraussetzungen erfüllen. Diese lag im kostenfreien 
Prüfverfahren und im Regelverfahren im vergangenen Wintersemester-
Verfahren etwa gleich hoch bei knapp 80%.
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4. Q&A Session – Die HZB-Bescheinigung

Q: Was ist der Unterschied zwischen der Vorprüfungsdokumentation aus 
dem VPD-Verfahren, der HZB-Bescheinigung und dem Prüfbericht?
A: Die Vorprüfungsdokumentation gibt – wie auch der Prüfbericht – an, ob mit 
dem Schul- oder Hochschulzeugnis in Deutschland eine 
Hochschulzugangsberechtigung besteht. Auch die in das deutsche System 
umgerechnete Note ist auf beiden Dokumenten vermerkt.
In der HZB-Bescheinigung werden zusätzlich alle eingereichten und 
relevanten Zeugnisse aufgelistet, auch Studienleistungen eines nicht 
abgeschlossenen Studiums. Neben der deutschen Note ist auch die Note des 
Landes, aus dem die Zeugnisse stammen, angegeben und ob eine 
Masterbefähigung besteht. Der HZB-Bescheinigung kann außerdem 
entnommen werden, in welcher Form die Zeugnisse vorlagen (z.B. 
beglaubigt/unbeglaubigt, Originalsprache und/oder Übersetzung etc.) Wir 
erstellen die HZB-Bescheinigung auch dann, wenn keine Zeugnisse, sondern 
nur Angaben des Selbstauskunftsbogens vorlagen. Das ist bei einer 
Vorprüfungsdokumentation und dem Prüfbericht nicht möglich.
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Ausführliches FAQ unter:
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4. Q&A Session – Die HZB-Bescheinigung

Q: Wenn keine Hochschulzugangsberechtigung vorliegt, kann dann trotzdem 
eine HZB-Bescheinigung erstellt werden?
A: Eine HZB-Bescheinigung kann von uni-assist erst dann ausgestellt werden, 
wenn für mindestens eine der eingereichten Studienbewerbungen alle 
notwendigen Zeugnisunterlagen vollständig vorliegen und eine HZB 
festgestellt werden kann - und sei es auf Grundlage des 
Selbstauskunftsbogens.
Ergibt die Zeugnisprüfung, dass keine HZB vorliegt, dann kann eine HZB-
Bescheinigung nur dann ausgestellt werden, wenn eine Bewerbung mit einem 
Studienwunsch vorliegt, für den die Hochschule auch Bewerber/-innen ohne 
HZB akzeptiert (z.B. bei Sonderstudienprogrammen).

Q: Kann uni-assist auch für Bewerber/-innen außerhalb des kostenfreien 
Prüfverfahrens HZB-Bescheinigungen ausstellen?
A: Das ist leider nicht möglich. Die Erstellung der HZB-Bescheinigungen ist 
mit Aufwand verbunden, der durch die Förderung des DAAD aus Mitteln des 
BMBF möglich gemacht wird. Daher kann die Erstellung nur im Rahmen des 
kostenfreien Prüfverfahrens angeboten werden.
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4. Q&A Session – Der Selbstauskunftsbogen

Q: Wann genau kommt der Selbstauskunftsbogen zum Einsatz?
A: Wenn uni-assist bei der Prüfung einer eingereichten Studienbewerbung 
feststellt, dass Unterlagen fehlen, fordern wir diese bei den Bewerber/-innen 
nach. Bei Bewerber/-innen im kostenfreien Prüfverfahren oder bei 
Bewerbungen mit Hinweisen auf einen Fluchthintergrund (z.B. 
entsprechender Aufenthaltstitel), schicken wir zusätzlich einen Link zum 
Selbstauskunftsbogen mit den entsprechenden Erläuterungen.
Auch Mitgliedshochschulen können den Selbstauskunftsbogen an 
studieninteressierte Geflüchtete weitergeben, bei denen in der 
Studienberatung deutlich wird, dass ihnen aus Fluchtgründen wichtige 
Dokumente fehlen. Mitgliedshochschulen finden den Selbstauskunftsbogen 
im Hochschul-Portal zum Download (News-Sektion, Mitteilung vom 22. 
November 2017).
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4. Q&A Session – Der Selbstauskunftsbogen

Q: Welche Fragen umfasst der Selbstauskunftsbogen?
A: Im Selbstauskunftsbogen werden die Bewerber/-innen aufgefordert, 
fehlende Dokumente aufzulisten und zu begründen, warum diese fehlen. Sie 
sollten auch angeben, ob diese Dokumente eventuell wiederbeschafft werden 
können. Der Bogen fragt auch ab, ob indirekte Nachweise vorliegen, wie z. B. 
ein Studierendenausweis, Absolvent/-innenlisten der Hochschule etc. Auch 
enthalten sind spezifische Fragen zum Land des Schul-/Studienabschlusses, 
das Abschlussjahr, die Fachrichtung und Angaben zur Abschlussnote und 
Notensystem.
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4. Q&A Session – Der Selbstauskunftsbogen
Q: Wie stellt uni-assist fest, dass die Angaben im Selbstauskunftsbogen, die 
Bewerber/-innen selbst machen, plausibel sind?
A: uni-assist prüft zunächst, ob die angegebene (Hoch-)schulbildung dem 
Bildungssystem im angegebenen Land entspricht. Dabei werden die Angaben 
zu Zeugnissen mit der anabin-Datenbank und zusätzlichem intern 
dokumentierten Wissen zum jeweiligen Bildungssystem abgeglichen. Auch 
wird ausgewertet, ob sich aus den Bewerbungsunterlagen Widersprüche zum 
behaupteten Bildungsverlauf ergeben. Darüber hinaus sollten die Angaben zu 
den erlangten Noten und dem Notensystem klar und nachvollziehbar sein. 
uni-assist prüft auch die Chronologie des Bildungsverlaufs auf Plausibilität. 
Genauere Hinweise zur Plausibilisierung des Selbstauskunftsbogens können 
Sie in der Mai-Ausgabe 2018 von "Flucht und Studium" nachlesen. Melden Sie 
sich unter fs@uni-assist.de für die aktuellsten Ausgaben des Magazins an.

Q: Fallen zusätzliche Kosten für die Plausibilitätsprüfung des 
Selbstauskunftsbogens an?
A: Nein. Die Prüfung des Selbstauskunftsbogens ist Bestandteil der Prüfung 
der Bewerbungsunterlagen durch uni-assist, die über die Kostenbefreiung 
oder das Bewerbungsentgelt abgegolten ist.
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4. Q&A Session – Der Selbstauskunftsbogen

Q: Können auch Nicht-Mitgliedshochschulen Zugriff auf den 
Selbstauskunftsbogen erhalten?
A: Der Selbstauskunftsbogen ist für uni-assist Mitgliedshochschulen 
entwickelt worden. Damit möchten wir Geflüchtete bei ihrem Weg in die 
Hochschulen unterstützen. Vor diesem Hintergrund stehen wir gern auch für 
den Wissens-Austausch mit Nicht-Mitgliedshochschulen zur Verfügung. Bei 
Fragen wenden Sie sich einfach an fs@uni-assist.de
In unserem Magazin "Flucht und Studium" können auch Nicht-
Mitgliedshochschulen Informationen zum Selbstauskunftsbogen und zur 
Umsetzung des dabei zugrunde liegenden KMK-Beschlusses nachlesen. Das 
Magazin finden Sie hier:
www.uni-assist.de/gefluechtete/infos-fuer-institutionen/informationsmaterial
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4. Q&A Session – Sonstiges

Q: Wie können sich Geflüchtete am besten auf das kostenfreie 
Prüfverfahren vorbereiten?
A: Die Vorbereitung besteht im Grunde aus den ersten beiden 
Bewerbungsschritten im uni-assist Prüfverfahren, sich informieren und 
planen: Auch Geflüchtete müssen sich über das jeweilige Studienangebot 
informieren, die nötigen Dokumente und Fristen, sowie weitere 
Anforderungen wie z. B. das nötige Sprachniveau kennen. Wie für alle 
Studienbewerber/-innen gilt: Das Studienvorhaben als Ganzes sollte gut 
durchdacht und vorbereitet sein. Auch Fragen der Finanzierung sollten 
geklärt sein; sie ist für die Studienbewerbung zwar nicht relevant, aber für ein 
erfolgreiches Studium sollten alle Rahmenbedingungen frühzeitig geklärt 
sein.
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4. Q&A Session – Sonstiges

Q: Wo in Deutschland können arabischsprachige Dokumente beglaubigt 
werden?
A: In Deutschland darf jede öffentliche Stelle amtlich beglaubigen, die ein 
Dienstsiegel führt. Das sind zum Beispiel neben Rathäusern (Bürgerämtern) 
auch Pfarrämter oder Notare. Öffentliche Stellen in Deutschland dürfen 
fremdsprachige Dokumente beglaubigen – aber sie sind nicht dazu 
verpflichtet. Falls Bewerber/-innen in Deutschland keine öffentliche Stelle 
finden, die ihre Dokumente beglaubigt, müssen sie sich an die Botschaft des 
Landes wenden, aus dem die Zeugnisdokumente stammen.
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4. Q&A Session – Sonstiges

Q: Wie erhalten Hochschul-Mitarbeiter/-innen einen Zugang zum uni-assist 
Hochschulportal?
A: Nur uni-assist Mitgliedshochschulen haben Zugang zum Hochschulportal. 
In der Regel gibt es an jeder Mitgliedshochschule eine Ansprechperson, die 
Zugang zum Hochschulportal hat und weitere Zugänge vergeben kann. Bitte 
erkundigen Sie sich dazu intern an Ihrer Hochschule.

Q: Kann uni-assist auf Anfrage nähere Informationen zum Bildungsverlauf 
von bestimmten Bewerber/-innen herausgeben?
A: Bewerbungsunterlagen und bewerbungsrelevante Informationen stellen 
wir grundsätzlich immer nur der Hochschule zur Verfügung, an die sich die 
Studienbewerbung richtet. Aus Datenschutzgründen können wir darüber 
hinaus keine Unterlagen oder Informationen zu Bewerber/-innen an dritte 
Institutionen weitergeben.
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